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IAnfrage der Fraktion Sürgerliste Wiesbaden vom 29. Juni 2009, Nr. 145/09 nach § 43 
i der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 

------------------------~ 

Anfrage: 

1. 	 Von den in den Antworten der Verwaltung noch nicht dokumentierten ca. 200.000 Euro 

sind welche Summen für welche Aufgaben angesetzt? . 


2. 	 Aus welchen sachlichen Gründen wurden in den letzten Jahren die Mittel für den 

Ausländerbeirat mehrfach aufgestockt? 


Die Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Die tatsächlichen Mittel des Ausländerbeirates belaufen sich, wie Sie auch der angefügten 

Anlage (Anlage1) entnehmen können, auf 126.540,-- C und nicht - wie fälschlicherweise 

angenommen wird - auf 291.494,-- C. Aus der Anlage können Sie ferner die einzelnen, 

bereits mehrfach erwähnten Buchungsposten, wie die Aufwandsentschädigungen für ehren­

amtlich Tätige, die Fördermittel an Vereine, das Internationale Sommerfest und 

Aufwendungen für Veranstaltungen etc. entnehmen. 


Bei den restlichen "Mitteln" handelt es sich um sog. Sekundärkostenarten. 

Sie sind nur für die innerbetriebliche Kosten- und Leistungsverrechnung/das Controlling von 

Bedeutung, z. B. für interne Kostenverrechnungen (Umlagen) oder direkte Leistungsverrech­

nungen (dLV). Sekundäre Kosten entstehen in der Kosten- und Leistungsrechnung selbst (z. 

B. durch dLV) und sind nicht zahlungswirksam (Anlage 2). 
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Zu 2: 

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus 2007 sind die Aufwandsent­

schädigungen für ehrenamtlich Tätige erhöht worden. Darüber hinaus gab es eine einzige 

Anpassung der Mittel für das Internatonale Sommerfest. Weitere Aufstockungen sind nicht 

erfolgt. 


Mit freundlichen Grüßen 



ANLAGE 1 
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ANLAGE 2 

Budgetgrundsätze 
Haushaltsvollzugsbestimmungen 

5. Regelwerk interne Leistungsverrechnung 
5.1 Bedeutung der Leistungsverrechnung 

• Bildet die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung 
• Zeigt die internen Werteflüsse 
• Ist die Grundlage für das Aufzeigen der Produktkosten inklusive aller 
Vorleistungen 
• Ermöglicht einen möglichst effizienten Einsatz der Mittel 
• Ersetzt die kameralen inneren Verrechnungen 
• Ist nicht deckungsfähig!!! 

Begriffserklärung: 
Sender = Auftragnehmer 
Empfänger =Auftraggeber 

In der Regel sind die Kosten (Aufwendungen), die bei der Leistungsverrechnung 
verursachungsgerecht zugeordnet werden, bereits auf der leistenden KostensteIle 
(Auftragnehmer) angefallen. Zudem entstehen sie unabhängig von der Leistungsmenge 
auf der KostensteIle für die bereitgestellten Kapazitäten (Gemeinkosten). Zum Zeitpunkt 
der Leistungsverrechnung sind sie daher nicht zahlungswirksam. Da nach § 20 
GemHVODoppik 
nur zahlungswirksame Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind, können 
also aufgrund von Leistungsverrechnungen belastete, bzw. entlastete Kosten nicht zur 
Deckung von zahlungswirksamem Aufwand herangezogen werden. 


